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I.  Begründung zum Bauleitplanentwurf 
 

1. Bauleitplanerische Zielsetzung 
 

Die Stadt Warendorf beabsichtigt die Verteilung von Einzelhandelsnutzungen zur Sicherung ihrer 

kommunalen Versorgungsstrukturen aktiv zu steuern. 

 

Zu diesem Zweck wurde im Juni 2006 ein Einzelhandels- und Zentrenkonzept für das gesamte 

Stadtgebiet entwickelt und ergänzend zu der nun beabsichtigten Planung eine städtebauliche 

Verträglichkeitsstudie
1
 erstellt. 

 

Mit Hilfe einer Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für eine neue Nahversorgungseinrichtung geschaffen werden. Eine stetige Nachfrage nach 

Lebensmitteln des täglichen und kurzfristigen Bedarfes in Verbindung mit dem Kundenwunsch, 

möglichst viele Einkäufe innerhalb eines engen räumlichen Zusammenhanges zu tätigen, begründet 

die Vergrößerung des vorhandenen Einzelhandelsstandortes, der als „Sonderstandort August-Wessing-

Damm“ im Einzelhandels- und Zentrenkonzept definiert ist. Mit der Neudarstellung einer 

Sondergebietsfläche mit 1.450 m² Verkaufsfläche soll den Vorschlägen der Verträglichkeitsanalyse 

entsprochen werden und bei zeitgleicher Aufgabe des städtebaulich nicht integrierten Standortes 

Affhüppen Esch (1.840 m² Verkaufsfläche) eine Reduzierung der Lebensmitteleinzelhandelsfläche und 

gleichzeitig eine städtebauliche Aufwertung der Gesamtsituation zu erzielt werden. 

 

Parallel zur Flächennutzungsplanänderung wird im Hinblick auf eine zeitnahe Realisierung die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2.13 „Alter Bürgerhof“ betrieben. 

 

                                                 
1
 Junker und Kruse, Stadtforschung •Planung, Städtebauliche Verträglichkeitsanalyse verschiedener Standort- und 

Vorhabenvarianten in der Stadt Warendorf, Dortmund, September 2011 
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2.  Situationsanalyse 
 

Der Änderungsbereich befindet sich am westlichen Eingangsbereich des Siedlungsschwerpunktes der 

Stadt Warendorf. Die mit den baulichen Anlagen des Bürgerhofes bestandene Fläche liegt unmittelbar 

nördlich der Bundesstraße B 64 (August-Wessing-Damm). Das unmittelbar benachbarte Umfeld wird 

derzeit bereits durch Dienstleistungs- und Einzelhandelsnutzungen (wie Aldi, Marktkauf, K+K, 

Hammer, Dänisches Bettenlager) geprägt. Dieser Standort ist im Einzelhandels- und Zentrenkonzept als 

ergänzender „Sonderstandort August-Wessing-Damm“ eingestuft. 

 

Nördlich und westlich angrenzend sind im Flächennutzungsplan „Sondergebiete für Handelsbetriebe 

mit Vorrang für nicht zentrenrelevante Sortimente sowie für Dienstleistungsbetriebe“ dargestellt; 

südlich grenzt die „Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße“ B 64 als „Ortsdurchfahrt“ 

der Bundesstraße an und östlich befinden sich „Grünflächen“ mit der Zweckbestimmung 

„Parkanlage“. Zudem stellt der südliche Rand des Änderungsbereiches gleichzeitig die Grenze des 

Geltungsbereiches des Landschaftsplanes Warendorf-Milte dar. 

 

Der Änderungsbereich ist bislang als „Gemischte Bauflächen“ dargestellt und zu großen Teilen mit 

mehrgeschossigen Gebäuden bebaut. Es handelt sich dabei um den ehemaligen „Bürgerhof“, der als 

Stadthalle zur Durchführung öffentlicher Veranstaltungen (mit einem Saal für max. 800 Personen) als 

Gaststätte und Diskothek (im Obergeschoss) genutzt wurde. 

 

Die teilweise mit großkronigem Baumbestand versehenen Freianlagen wurden überwiegend als Pkw-

Stellplätze genutzt.  

 

Topografische Auffälligkeiten sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Die Geländehöhen bewegen 

sich zwischen ca. 55,10 m und 55,60 m ü NN. 

 

Die durch den rechtsgültigen Bebauungsplan Nr. 2.07 „Sondergebiet östlich des Hellegrabens“ 

vorliegende planungsrechtliche Situation dient als Basis für die nachfolgenden Aussagen des 

Umweltberichtes. 
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3.  Planungskonzeption 
 

3.1  Bauliche Entwicklung 

 

Im Rahmen der aktuellen Einzelhandelsbewertung
2
 für die Stadt Warendorf wurde die städtebauliche 

Verträglichkeit einer 1.450 m² (Verkaufsfläche) großen Lebensmitteleinzelhandelsansiedlung bei 

paralleler Aufgabe des Standortes Affhüppen Esch nachgewiesen. Um eine derartige Nutzung zu 

ermöglichen und gleichzeitig unerwünschte Nutzungen auszuschließen, ist die Darstellung eines 

entsprechenden sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 (3) BauNVO erforderlich. Die als SO8 in der 

Planzeichnung dargestellte Flächennutzung erhält die Zweckbestimmung: „Großflächiger 

Einzelhandel-Lebensmittelmarkt“. 

 

 

3.2  Verkehr 

 

Die verkehrliche Erschließung des Änderungsbereiches für den Kfz-Verkehr kann kurzwegig von der 

Bundesstraße (B 64) als „Sonstige überörtliche und örtliche Hauptverkehrsstraße“ erfolgen. 

 

Öffentliche Verkehrsmittel sind kurzwegig erreichbar. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt an den 

Änderungsbereich angrenzend. 

 

Erhebliche Veränderungen der Verkehrsmengen sind durch die FNP-Änderung nicht zu erwarten, da 

die Bundesstraße bereits eine hohe Grundbelastung aufweist und die Einkaufsfahrten angesichts der 

verkehrsgünstigen Lage ohnehin oft mit Fahrten verbunden werden, die am Versorgungsstandort 

vorbeiführen. Das vorhandene Verkehrsnetz verfügt über eine ausreichende Kapazität. Ein Anschluss 

an überregionale Straßen ist vorhanden. Zudem entfällt die verkehrliche Frequentierung der bisherigen 

Nutzung. Die Leistungsfähigkeit des Anschlusses an die öffentliche Verkehrsfläche kann ggf. durch 

bauliche Umgestaltung auf den Grundstücksflächen erhöht werden. 

 

Angesichts der relativ geringen Verkehrsmengenveränderungen sind auch keine relevanten 

Veränderungen verkehrlicher Immissionen zu erwarten. 

 

 

3.3  Immissionen 

 

Durch das gewerbliche Vorhaben sind Immissionen zu erwarten, die auf die umgebende 

Nachbarschaft einwirken. Es ist z. B. mit Parkplatzlärm, Lüfter- und Kühlaggregatgeräuschen zu 

rechnen. Andererseits entfallen die Immissionen, die von der bislang zulässigen Nutzung vorliegen 

bzw. zu erwarten sein können. Da ein Nachtbetrieb der neuen Anlagen nach bisheriger Kenntnis kaum 

zu erwarten ist, können zumindest für die Nachtzeit (22.00 bis 6.00 Uhr) geringere Immissionen 

angenommen werden. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Immissionssituation bei (nicht 

                                                 
2
 Junker und Kruse, a. a. O. 
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unmittelbar angrenzenden) sensiblen Nutzungen nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen führen wird. 

In besonderen Fällen kann auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung oder der konkreten 

Anlagengenehmigung eine spezifische Überprüfung vorgenommen werden. 

 

 

3.4  Technische Infrastruktur 

 

Die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen sind im Hinblick auf die zu erwartenden 

Erschließungserfordernisse grundsätzlich in ausreichender Qualität vorhanden. 

 

 

3.5  Bodenbelastungen 

 

Altlasten bzw. Bodenbelastungsverdachtsflächen im Sinne des Gemeinsamen Runderlasses des 

Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport und des Ministeriums für Umwelt, 

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz „Berücksichtigung von Flächen mit 

Bodenlastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ 

(MBL. NRW 2005, S. 582) vom 14.03.2005 sind innerhalb des Änderungsbereiches nicht bekannt. 

 

 

3.6  Denkmalschutz / Denkmalpflege 

 

Sowohl innerhalb des Geltungsbereiches der FNP-Änderung als auch in seiner direkten Nachbarschaft 

befinden sich weder Baudenkmäler noch sonstige Denkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes 

(DSchG NRW). Blickbeziehungen und Fernwirkungen von und zu Baudenkmälern werden 

voraussichtlich nicht beeinträchtigt. 

 

 

3.7  Ökologie / Landschaftsbild 

 

Bei dem zur Änderung vorgesehenen Bereich handelt es sich um eine intensiv genutzte Fläche des 

Siedlungsschwerpunktes der Stadt Warendorf. 

 

Die geplante Nutzungsänderung stellt mit den zu erwartenden baulichen Anlagen keinen bzw. keinen 

besonderen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Sollten ggf. notwendige Kompensationsmaßnahmen 

nicht innerhalb des Änderungsbereiches ausgleichbar sein, können Maßnahmen an anderer Stelle des 

Stadtgebietes durchgeführt werden. 

 

Eingriffe in den Baumbestand sind bei unvermeidbaren Maßnahmen auf Grundlage der „Satzung zum 

Schutz des Baumbestandes in der Stadt Warendorf“ vom 23.05.2011 abzugelten. 

 

Das Orts- und Landschaftsbild wird vor dem Hintergrund bereits vorhandener baulicher Anlagen im 

Nahbereich nicht neuartig beeinträchtigt. Insbesondere hinsichtlich der Bauhöhenentwicklung sollen 

Vorgaben in der verbindlichen Bauleitplanung unverträgliche Ortsbildveränderungen vermeiden. 
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4.  Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 

Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung als übergeordnete, überörtliche und zusammenfas-

sende Planung dokumentieren sich für den Bereich der Stadt Warendorf als regionalisierte Ziele der 

Landesentwicklungspläne im Regionalplan (bislang: Gebietsentwicklungsplan) des Regierungsbezirkes 

Münster, „Teilabschnitt Münsterland“ mit Genehmigungen  vom 08.04.1998 bzw. 24.07.1998 und 

16.09.1998. 

 

Aufgabe der im Rahmen des Anpassungsverfahrens nach § 34 Landesplanungsgesetz (LPlG) durchge-

führten Abstimmung regionaler und kommunaler Planungsvorstellungen ist die Inanspruchnahme von 

im Regionalplan dargestellten Bereichen unter dem Primat einer geordneten räumlichen Entwicklung. 

Diesem Ziel wird durch die vorgesehene Nutzungsänderung entsprochen. Der Regionalrat hat am 

20.09.2010 den förmlichen Erarbeitungsbeschluss zur Aufstellung des neuen Regionalplanes gefasst. 

 

Nach den Darstellungen des Entwurfes des Regionalplanes handelt es sich bei der Fläche um 

„Allgemeine Siedlungsbereiche“ (ASB). Hinsichtlich der Darstellung als „Sondergebiet Großflächiger 

Lebensmitteleinzelhandel“ wurden im Rahmen der Aufstellung der Verträglichkeitsanalyse 

Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung Münster geführt. 

 

Der bestehende Einzelhandelsstandort als städtebaulich integrierter Versorgungsbereich unterstützt bei 

gleichzeitig privatrechtlich geregelter Aufgabe eines nicht integrierten Standortes (Affhüppen Esch) die 

Landesplanerische Funktion der Stadt Warendorf  als Mittelzentrum. Die Beschränkung der 

Verkaufsflächengröße und die Fixierung auf Lebensmittelsortimente bewirken eine Verträglichkeit des 

großflächigen Einzelhandels mit den lokalen und nachbarlichen Versorgungsstrukturen. 

Kaufkraftabflüsse bei Nachbargemeinden sind nicht zu erwarten, da insgesamt eine 

Verkaufsflächenreduzierung eintreten wird. 
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II. Umweltbericht 
 

1. Einleitung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele des Bauleitplanes, 
einschließlich der Beschreibung der Darstellung des Planes mit Angaben 
über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden des 
geplanten Vorhabens 

 

Ziel der Flächennutzungsplanänderung ist eine Verbesserung und Stabilisierung des 

Nahversorgungsangebotes mit Lebensmitteln an einem integrierten Standort und die Neunutzung 

einer Fläche, deren baulichen Anlagen vor einer Nutzungsaufgabe stehen. 

 

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die Umwelt und ihre Bestandteile im Einwirkungsbereich 

des Vorhabens. Dazu werden die vorliegenden Kenntnisse bei den einzelnen Schutzgütern vor und 

nach Maßnahmenrealisierung dargestellt und die beabsichtigten Vermeidungs-, Verminderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen erläutert. Der Eingriff in Natur und Landschaft wird gemäß § 18 (4) BNatSchG 

in einer Kompensationsberechnung zu Eingriff und Ausgleichserfordernissen ermittelt und die 

Ergebnisse in die Planung integriert. 

 

 

1.2 Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den 
Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die 
Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden 

 

Innerhalb der umweltbezogenen Fachgesetze sind für die unterschiedlichen Schutzgüter Ziele und 

allgemeine Grundsätze formuliert, welche im Rahmen der nachfolgenden Umweltprüfung der 

relevanten Schutzgüter zu berücksichtigen sind. 

 

Im Rahmen der Bewertung sind besonders derartige Strukturen und Ausprägungen bei den einzelnen 

Schutzgütern zu berücksichtigen, die im Sinne des zugehörigen Fachgesetzes bedeutsame Funktionen 

wahrnehmen (z. B. geschützte oder schutzwürdige Biotope als Lebensstätte streng geschützter Arten). 

Deren Funktionsfähigkeit ist unter Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Ziele zu schützen, zu 

erhalten und ggf. weiterzuentwickeln. 

 

Nachfolgende Zielaussagen der Fachgesetze und verbindlichen Vorschriften sind in diesem 

Bauleitplanverfahren relevant: 
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Rechtsquelle Zielaussage 

 Geologie/Böden 

 

 

Bundesboden- 

schutzgesetz incl. 

Bundesboden- 

schutzverordnung 

Langfristiger Schutz oder Wiederherstellung des Bodens hinsichtlich seiner Funktionen 

im Naturhaushalt, insbesondere als 

- Lebensgrundlage und –raum für Menschen, Tiere, Pflanzen 

- Bestandteil des Naturhaushaltes mit seinen Wasser- und 

   Nährstoffkreisläufen 

- Ausgleichsmedium für stoffliche Einwirkungen (Grundwasserschutz) 

- Archiv für Natur- und Kulturgeschichte 

- Standorte für Rohstofflagerstätten, für land- und forstwirtschaftliche 

  sowie siedlungsbezogene und öffentliche Nutzungen 

- Schutz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen 

- Vorsorgeregelungen gegen das Entstehen schädlicher Bodenver- 

   änderungen und Altlasten sowie dadurch verursachter Gewässer- 

   verunreinigungen. 

 

 Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und Innenentwicklung zur 

Verringerung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. Inanspruchnahme 

landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnungszwecke genutzte Flächen nur im 

notwendigen Ausmaß für andere Nutzungen. Zusätzliche Anforderungen entstehen 

des Weiteren durch die Kennzeichnungspflicht für erheblich mit umweltgefährdenden 

Stoffen belastete Böden. Sicherung von Rohstoffvorkommen. 

 

 Gewässer/ 

   Grundwasser 

 

Wasserhaushalts- 

gesetz  

 

 

Landeswassergesetz 

 

 

 

Baugesetzbuch 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für 

Tiere und Pflanzen und deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur 

Unterlassung vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen.  

 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die sparsame 

Verwendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohl der 

Allgemeinheit. 

 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf das Wasser sowie Berücksichtigung von 

wirtschaftlichen Belangen bei den Regelungen zur Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung. 
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Rechtsquelle Zielaussage 

 Klima/ 

  Lufthygiene 

 

Bundesimmissions- 

schutzgesetz incl. 

Verordnungen 

 

 

 

TA Luft 

 

 

 

Baugesetzbuch 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 

Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen 

(Gefahren, erhebliche Nachteile, und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Luftverunreinigungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen 

Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

 

Berücksichtigung der Auswirkungen auf Luft und Klima und Erhaltung der 

bestmöglichen Luftqualität  

  

Landschafts- 

gesetz NW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Sicherung der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes (und damit auch der klimatischen Verhältnisse) 

als Lebensgrundlage des Menschen und Grundlage für seine Erholung. 

 

 

 Orts und Land- 

   schaftsplanung 

 

Bundesnatur- 

schutzgesetz / 

Landschafts- 

gesetz NRW 

 

 

Baugesetzbuch 

 

 

 

Einzelhandels- 

erlass 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der Landschaft aufgrund ihres 

eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung für die 

künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich zur dauerhaften 

Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur 

und Landschaft.  

 

Erhaltung und Entwicklung des Orts- und Landschaftsbildes. Berücksichtigung der 

Belange des Umweltschutzes und Anwendung der Eingriffsregelung bei Eingriffen in 

das Landschaftsbild. 

 

Schutz der Stadtgestalt (Maßstäblichkeit) 
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Rechtsquelle Zielaussage 

 Arten/Lebens- 

  gemeinschaften 

 

Bundesnatur- 

schutzgesetz/ 

Landschafts- 

gesetz NRW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baugesetzbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesarten- 

schutzverordnung 

 

FFH-RL 

 

 

VogelSchRL 

 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlage des 

Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 

unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit 

erforderlich, wiederherzustellen, dass 

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der 

   Naturgüter 

- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und 

   Lebensräume sowie 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 

  und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 

Des Weiteren sind die Belange des Arten- und Biotopschutzes zu berücksichtigen. 

 

Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die 

- Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und   

  das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die 

  biologische Vielfalt sowie 

- Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein- 

  trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 

  Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes (Eingriffsregelung nach  

  Bundesnaturschutzgesetz) 

- Biologische Vielfalt 

 

Schutz von besonders und streng geschützten Tier- und Pflanzen- 

arten  

 

Sicherung der Artenvielfalt durch Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 

wildlebenden Tiere und Pflanzen 

 

Schutz und Erhaltung sämtlicher wildlebender, heimischer Vogelarten und ihrer 

Lebensräume 
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Rechtsquelle Zielaussage 

 Mensch/ 

  Gesundheit 

 

Baugesetzbuch 

 

 

 

Bundesimmissions- 

schutzgesetz incl. 

Verordnungen 

 

 

 

TA-Lärm 1998 

 

 

DIN 18005 

 

 

 

 

Geruchsim- 

missionsricht- 

linie/VDI- 

Richtlinien 

 

Bundesnatur- 

schutzgesetz 

 

Berücksichtigung allgemeiner Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse, Sport, Freizeit und Erholung und die Vermeidung von Emissionen 

sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der 

Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von Immissionen 

(Gefahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Geräusche sowie deren Vorsorge. 

 

Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung ist ein 

ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung insbesondere am 

Entstehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von 

Lärmvorsorge und –minderung bewirkt werden soll. 

 

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Geruchsimmissionen, 

insbesondere landwirtschaftlicher Art sowie deren Vorsorge. 

 

 

 

Erholung in Natur und Landschaft zur Sicherung der Lebensgrundlage 

 

 Kultur/Sach- 

   güter 

 

 

Baugesetzbuch 

 

 

 

Bundesnatur- 

schutzgesetz 

 

 

 

Einzelhandels- 

erlass 

Schutz von Kultur- und Sachgütern im Rahmen der Orts- und Landschaftsbilderhaltung 

und –entwicklung, Berücksichtigung der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege. 

 

Erhaltung historischer Kulturlandschaften und –landschaftsteilen von besonders 

charakterischer Eigenart, sowie der Umgebung geschützter oder schützenswerter 

Kultur, Bau- und Bodendenkmälern, sofern dies für die Erhaltung der Eigenart und 

Schönheit des Denkmals erforderlich ist. 

 

Schutz der Stadtgestalt (Maßstäblichkeit) 
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Der Regionalplan hat nach dem Landschaftsgesetz NRW die Funktion eines Landschaftsrahmenplanes. 

 

Der relevante Teil des Stadtgebietes ist gemäß des Entwurfes der Neuaufstellung des Regionalplanes 

des Regierungsbezirkes Münster Teilabschnitt Münsterland großflächig als „Allgemeiner 

Siedlungsbereich“ dargestellt. Die B 64 weist die Einstufung „Straßen für den vorwiegend 

überregionalen und regionalen Verkehr“ auf. 

 

Ein aus diesen Vorgaben abzuleitender, konkretisierender Landschaftsplan liegt für den betreffenden 

Bereich als Landschaftsplan Warendorf-Milte vor. Spezielle Schutzausweisungen ergeben sich daraus 

nicht und liegen auch seitens des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW nicht 

vor. 

 

Ebenso wenig gibt es Bereiche, die dem Zuständigkeitsbereich der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie oder 

der Vogelschutzrichtlinie zuzuordnen wären. 

 

Von daher gelten vorrangig die allgemein gültigen Ziele des Umweltschutzes, die sich u. a. aus 

Bundesnaturschutzgesetz, der Bundesartenschutzverordnung sowie dem Landschaftsgesetz NRW 

ergeben. 
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2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in 
der Umweltprüfung ermittelt wurden 

 

Die vorliegenden Kenntnisse bei den einzelnen umweltrelevanten Schutzgütern vor und nach der 

Maßnahmenrealisierung werden dargestellt und die beabsichtigten Vermeidungs-, Verminderungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen erläutert. 

 

 

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen 
Umweltzustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die 
voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 

 

2.1.1 Geologie/Boden 

 

Die Stadt Warendorf liegt im Bereich des Ausgangsgesteins Holozän, grobe fluviatile Talsedimente. 

Das Plangebiet ist der naturräumlichen Haupteinheit des „Kernmünsterlandes“ mit der Untereinheit 

„Everswinkeler Hügel“ zuzuordnen. 

 

Der Bodentyp ist vorwiegend Auenboden, teils Gley. Die Bodenarten bestehen aus Kies, Geröll, meist 

in Gemischen, oft lehmig. Die Böden sind mittelgründig, meist stark schwankendes Grundwasser. 

 

Entsprechend der Karte der schutzwürdigen Böden vom Geologischen Dienst NRW, Krefeld, wird der 

angetroffene Boden als nicht schutzwürdig eingestuft. 

 

Altlasten bzw. Bodenbelastungsverdachtsflächen im Sinne des Gemeinsamen Runderlasses und des 

Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport und des Ministeriums für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz „Berücksichtigung von Flächen mit 

Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im 

Baugenehmigungsverfahren“ (MBL NW 2005 S. 582) vom 14.03.2005 sind auf der Fläche selbst nicht 

bekannt und angesichts der bisherigen Flächennutzung nicht zu erwarten. Auch unmittelbar 

benachbart sind keine derartigen Belastungen bekannt. 

 

Eingriffe in die oberen Bodenschichten liegen durch vorhandene bauliche Anlagen, 

Flächenversiegelung sowie die Führung von Ver-/Entsorgungsleitungen auf der gesamten Fläche vor. 
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2.1.2 Gewässer/Grundwasser 

 

Gewässer sind innerhalb des Plangeltungsbereiches bzw. unmittelbar angrenzend nicht vorhanden.  

 

Die Grundwasserlinie verläuft im Plangebiet bei ca. 53 m. Daraus ergibt sich ein 

Grundwasserflurabstand von etwa 2 m. Aufgrund der nur minimal versickerungsfähigen Böden ist die 

lokale Grundwasserneubildungsrate als sehr gering einzustufen. 

 

 

2.1.3 Klima/Lufthygiene 

 

Aufgrund des teilweise vorhandenen Bewuchses des Plangeltungsbereiches können 

Frischluftbildungsfunktionen unterstellt werden. Gleichzeitig stellt die großflächig versiegelte Fläche 

einen typischen Bestand verdichtet bebauter Siedlungsgebiete dar. Die auf der Fläche befindlichen 

Bäume können die tendenziell trocken/warme Kleinsituation nur bedingt ausgleichen. Benachbarte 

Flächen haben teils positive (Parkanlage), teils negative (Baukörper/Stellplätze) Einflüsse auf den 

Plangeltungsbereich. Angesichts der geringen Geländeneigung wird ein bodennaher Luftaustausch 

vorwiegend durch örtlich wirksame Winde bewirkt. 

 

Die Lufthygiene wird zumindest im Nahbereich der Bundesstraße zudem von den Verkehrsemissionen 

beeinflusst. 

 

 

2.1.4 Arten/Lebengemeinschaften 

 

Die potentielle natürliche Vegetation des Plangebietes besteht aus einem feuchten Eichen-

Buchenwald. Der Mischwald mit meist vorherrschender Buche, Traubenweide und stellenweise 

Stieleiche hat einen umso höheren Buchenanteil, je trockener die Standorte. In der Strauchschicht 

finden wir Vogelbeere, Faulbaum und gebietsweise Stechpalme. 

 

Der tatsächliche Vegetationsbestand besteht teilweise aus Straßenbegleitgrün mit jüngeren 

Einzelbäumen und Unterpflanzung, teilweise aus großkronigen Einzelbäumen sehr unterschiedlicher 

Art (Linde, Ahorn, Eiche, Buche, Roßkastanie). 

 

 

2.1.5 Orts-/Landschaftsbild 

 

Das Ortsbild ist von der Bundesstraße aus durch den Gebäudebestand auf der Fläche selbst und 

angrenzend sowie großflächige Parkplatzanlagen geprägt. Die östlich benachbarte Parkanlage und die 

großkronigen Bäume innerhalb des Geltungsbereiches bewirken eine optische Harmonisierung und 

Auflockerung des Innenstadtraumes in diesem Bereich. 
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2.1.6 Mensch/Gesundheit 

 

Aus dem Kraftfahrzeugverkehr der Bundesstraße (B 64) resultierende Emissionen, die angesichts der 

Verkehrsmengen voraussichtlich zu erheblichen Störungen empfindsamer Nutzungen in deren nahem 

Umfeld führen. Weitere gleichartige Emissionen sind aus der westlich vorhandenen Stellplatznutzung 

zu erwarten. Die bisherige Nutzung als Versammlungsstätte, Diskothek etc. weist ebenfalls ein 

gewisses Störpotenzial auf. Diese Nutzungen werden allerdings auf Basis einer bauordnungs-

rechtlichen Genehmigung betrieben. 

 

 

2.1.7 Kultur/Sachgüter 

 

Innerhalb des Plangebietes sind keine Bau- und Bodendenkmäler bekannt. Auch Naturdenkmäler sind 

nicht vorhanden. Ökologisch relevante Sachgüter sind mit Ausnahme des Großbaumbestandes, der 

der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Warendorf vom 19.05.2011 unterliegt, nicht 

vorhanden.  

 

 

2.1.8 Wechselwirkungen 

 

Insbesondere die bestehenden verkehrlichen Anlagen beeinflussen die unterschiedlichen Umwelt-

medien in ihrem Nahbereich. Durch das breite Asphaltband der B 64 sowie die flächige Versiegelung 

der Stellplatzfläche ergeben sich u. a. Einflüsse auf Luftqualität und Mikroklima (z. B. Luftfeuchte, 

Temperatur, Stäube). Die hochbaulichen Anlagen verstärken diese Effekte. Weitergehende besondere 

Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Umweltmedien sind nicht erkennbar. 
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2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung 

 

Grundsätzlich können bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren auf den Naturhaushalt sowie 

das Landschaftsbild unterschieden werden. 

 

Die baulich bedingten Auswirkungen sind dabei nur temporärer Art und von daher nur beachtlich, 

wenn sie dennoch zu nachhaltigen Beeinträchtigungen führen. 

 

 

2.2.1 Boden 

 

Durch die zukünftige Art der Nutzungsdarstellung als „Sondergebiet“ tritt vsl. keine zusätzliche 

Versiegelung ein. Bei einer vollständigen Inanspruchnahme der rechtlich zulässigen Grundfläche muss 

vorbehaltlich anderer Festsetzung im Bebauungsplan mit maximal 80 % Versiegelung gerechnet 

werden. Insgesamt ist vsl. von keiner zusätzlichen, rechtlichen Inanspruchnahme von Böden 

auszugehen. Die natürlichen Funktionen des Bodens sind in den versiegelten Bereichen weitgehend 

verloren. Ein Verlust des Oberbodens durch Verlagerung versiegelter Flächen kann dadurch reduziert 

werden, dass ein ortsnahes Verbringen der Aushubmassen erfolgt. Der belebte Teil der Böden kann 

dann umverlagert werden. Damit wird allerdings auch eine zumindest temporäre Störung der belebten 

Bodenschicht bewirkt. 

 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung würden die Böden im Rahmen der innerstädtischen 

Flächennutzung vsl. unverändert bleiben.  

 

 

2.2.2 Gewässer/Grundwasser 

 

Das Niederschlagswasser wird aufgrund der starken zusätzlichen Versiegelung überwiegend 

abgeleitet. Nur ein kleiner Teil des Wassers kann in den unversiegelten Bereichen wieder der 

Versickerung zugeführt oder verdunstet werden. Störungen der Grundwasserneubildung sind durch 

die beabsichtigen Nutzungsänderungen nicht zu erwarten. Eine Qualitätsbeeinträchtigung des 

Grundwassers ist angesichts der großflächigen Versiegelung nicht anzunehmen.  

 

Bei einem Planungsverzicht bliebe die Situation beim Umweltaspekt Wasser vsl. unverändert.  

 

 

2.2.3 Klima/Lufthygiene 

 

Durch die Änderung der Nutzungsart können allenfalls geringfügige lokale Klimaveränderungen 

entstehen. Eine zusätzliche Versiegelung von Flächen, die im Kontrast zu Freiflächen höhere 

Temperaturamplituden erzeugten, findet vsl. nicht statt. Doch ist ggf. von einem Verlust von Bäumen 

auszugehen. Dies wird die Frischluftproduktion im Geltungsbereich reduzieren und gleichzeitig wegen 
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einer entfallenden Verschattungswirkung doch eine tendenzielle Temperaturerhöhung ergeben. Die 

Luftfeuchtigkeit wird vsl. geringfügig sinken. Von einer erheblichen Veränderung der Lufthygiene ist 

jedoch angesichts der relativ kleinen Beeinträchtigungsmaßnahmen und den bereits bestehenden 

Vorbelastungen im weiteren Umfeld nicht auszugehen. 

 

Bei einer Nichtdurchführung der Planung bliebe ein für die kleinräumige Lufthygiene und den 

Klimaausgleich relevanter Baumbestand vsl. erhalten. 

 

 

2.2.4 Arten/Lebensgemeinschaften 

 

Durch den ggf. entstehenden Verlust des Baumbestandes als Lebensraum ergeben sich vsl. 

Auswirkungen für vorhandene Tier- und Pflanzenarten. Mit der Beeinträchtigung besonders 

geschützter oder gefährdeter Arten wird zunächst nicht gerechnet, da bislang kein derartiges 

Vorkommen bekannt ist und die Plangebietsfläche in einem stark anthropogen genutzten Umfeld 

liegt. Von kleinräumigen Verdrängungen der im Siedlungsschwerpunktbereich  lebenden Arten muss 

jedoch ausgegangen werden. Gegebenenfalls sind auch kleinräumige Folgeverdrängungseffekte im 

nahen Umfeld zu erwarten. Mit erheblichen Auswirkungen wird jedoch nicht gerechnet. 

 

Eine artenschutzrechtliche Potenzialanalyse soll jedoch diesen Sachverhalt eingehend prüfen, sodass 

die gewonnenen Kenntnisse in die Entwurfsversion der Planung integriert werden können. 

 

Bei einem Planungsverzicht würde die durch den Baumbestand beeinflusste Situation voraussichtlich 

im Kern unverändert bleiben.  

 

 

2.2.5 Orts-/Landschaftsbild 

 

Durch die Baumaßnahmen sind allenfalls geringe Auswirkungen auf das Ortsbild zu erwarten. Die 

bislang bereits bebaute Fläche erhält eine Neubebauung, die im Maß der baulichen Nutzung vsl. dem 

Bestand entspricht. 

 

Es ist eine randliche Bebauung vorgesehen, die den Straßenraum fasst. Die geplante Stellplatzanlage 

schließt an die westlich bereits bestehende an. Der Verlust der Bäume wird optisch nur in geringem 

Umfang wirksam, da der unmittelbar östlich anschließende größere Bestand in der Parkanlage erhalten 

bleibt.  

 

Bei einem Planungsverzicht könnte auf Basis der bestehenden Darstellung eine vergleichbar optisch 

wirkende Nutzung entstehen, die ggf. ebenfalls zur Beseitigung von Bäumen und zu einem Verdecken 

der Blickbeziehung auf die verbleibenden Bäume führt. 
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2.2.6 Mensch/Gesundheit 

 

Potenzielle Gefahrenquellen für die menschliche Gesundheit könnten sich im Planbereich vorwiegend 

aus der benachbarten Verkehrsanlage der B 64 ergeben. 

 

Da es sich bei der neuen baulichen Nutzung ausschließlich um einen Nahversorgungsstandort handeln  

soll, wird eine immissionsempfindliche Wohnnutzung nicht zugelassen. 

 

Durch die zukünftige Nutzung der Baufläche werden Immissionen entstehen, die auf die unmittelbare 

Nachbarschaft wirken können. Empfindliche Nutzungen weisen jedoch einen deutlichen Abstand zum 

Plangeltungsbereich auf, sodass sich die beabsichtigte Neunutzung der Fläche in verträglicher Form 

realisieren lässt. 

 

Bei einem Verzicht auf die Durchführung der Planung würde die bestehende Nutzung weiterhin 

fortgeführt werden können. Mögliche Störwirkungen durch die Nutzung der „Gemischten 

Bauflächen“ wären auch zukünftig denkbar. 

 

 

2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
von nachteiligen Auswirkungen 

 

2.3.1 Vermeidungs-/Verminderungsmaßnahmen 

 

Da es sich bei der Maßnahme um die Wiedernutzung eines bereits bebauten Bereiches handelt, 

können vorhandene Infrastruktureinrichtungen (Straße, leitungsgebundene Versorgungsmedien) 

genutzt und diesbezügliche Eingriffe vermieden werden. Gleichzeitig kann vsl. eine zusätzliche 

Versiegelung vermieden werden. 

 

Durch Begrünungsmaßnahmen im Bereich der Stellplatzanlage können ggf. kleinklimatische 

Auswirkungen reduziert werden. 

 

Eingriffe in das Stadtbild können z. B. durch eine Höhenreglementierung für die baulichen Anlagen in 

der verbindlichen Bauleitplanung begrenzt werden. 
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2.3.2 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

 

Im Zuge der Aufstellung des nachfolgenden Bebauungsplanes ist gemäß § 21 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu prüfen, ob Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind 

und auf Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) über Vermeidung, Ausgleich und Ersatz zu 

entscheiden. Diese ökologische Prüfung erfasst und bewertet den rechtlich zulässigen Eingriff im 

gesamten Bereich des B-Planes und stellt diesem den zukünftig zulässigen Eingriffsumfang gegenüber. 

Die Bilanzierung ergibt, ob ein zusätzlicher Eingriffsumfang entsteht und wie dessen Kompensierung 

erfolgen kann. 

 

Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind keine zwangsläufig entstehenden Eingriffe 

erkennbar. Gegebenenfalls ist ein Verlust von Bäumen auszugleichen. 

 

 

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativen) 

 

Im Rahmen der Einzelhandelsverträglichkeitsanalyse
3
 wurden 3 Varianten für zwei in Frage kommende 

Flächen für Einzelhandelsstandorte untersucht. Danach ist „Unter Berücksichtigung des raumökono-

mischen Rahmens und der städtebaulichen Zielsetzung zur Sicherung und Stärkung der zentralen 

Versorgungsbereiche und einer wohnortnahen Grundversorgung […] unter den untersuchten 

Varianten am ehesten eine Realisierung des in Variante 3 beschriebenen Planvorhabens [A. d. V.: Alter 

Bürgerhof] zu empfehlen.“ 

 

 

 

 

                                                 
3
 Junker und Kruse, a. a. O. 
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3. Zusätzliche Angaben 
 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 
Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, 
die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind 

 

Gutachten für den Plangeltungsbereich zu speziellen Sachverhalten lagen bislang nicht vor. Exaktere 

Aussagen zum Artenschutz und zur verkehrlichen Leistungsfähigkeit der Anbindung an die B 64 sollen 

in die Entwurfsbegründung einfließen. 

 

 

3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der 
erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplanes auf die 
Umwelt 

 

Durch die planungsrechtliche Zulässigkeit wird wie zuvor dargelegt ein Vorhaben ohne oder mit 

geringen umweltrelevanten Auswirkungen ermöglicht. Erhebliche Auswirkungen nachhaltiger Art 

werden nicht erwartet. Die ggf. vorliegenden geringen Eingriffe in Natur und Landschaft sind zu 

kompensieren. Eine Prüfung der Einhaltung der Festsetzungen des nachfolgenden B-Planes wird u.a. 

im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Genehmigung vorgenommen. Auch nachträgliche Verstöße 

werden im Verdachtsfall geprüft und ordnungsbehördlich verfolgt. 

 

Die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen wird in Zusammenarbeit mit der Unteren 

Landschaftsbehörde erfolgen und die Entwicklung der Maßnahmen in den Folgejahren beobachtet. 
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Eine Zusammenstellung der Überwachung möglicher Umweltauswirkungen kann der nachfolgenden 

Tabelle entnommen werden: 

 
Umweltauswirkung Überwachung durch Überwachungsmaßnahme Zeitpunkt

Geologie / Böden

Versiegelung der Erdoberfläche Kreis Warendorf Prüfung von Bauantragsunter- jew. Einzelbauvorhaben /

durch Baumaßnahmen Baugenehmigungsbehörde lagen / Bauschlussabnahme konkreter Hinweis

Kultur / Sachgüter

Beeinträchtigung des Kreis Warendorf Prüfung des Erhaltes des fest- jew. Einzelbauvorhaben /

Baumbestandes Baugenehmigungsbehörde gesetzten Baumbestandes konkreter Hinweis

Klima / Lufthygiene

Erwärmung/Entfeuchtung durch Kreis Warendorf Prüfung von Bauantragsunter- jew. Einzelbauvorhaben/

Stellplatzanlagen Baugenehmigungsbehörde lagen (Stellplatzbegrünung) konkreter Hinweis 

Arten/Lebensgemeinschaften

keine überwachungsbedürf-

tigen Auswirkungen bekannt

Orts-/Landschaftsbild

Ortsbildbeeinflussung durch Kreis Warendorf Prüfung von Bauantrags- jew. Einzelbauvorhaben /

Höhe baulicher Anlagen Baugenehmigungsbehörde unterlagen/Bauschluss- konkrete Hinweise

abnahme

Mensch/Gesundheit

betriebliche Kreis Warendorf Prüfung von Bauantrags- Einzelbauvorhaben /

Immissionen Baugenehmigungsbehörde unterlagen / konkrete Hinweise

Prüfung der Emissionen

durch Begutachtung
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3.3 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen 

 

Durch das Vorhaben entstehen vsl. keine oder nur geringe zusätzliche Beeinträchtigungen. Diese 

beschränken sich vsl. im Wesentlichen auf klimatische und artenbezogene Funktionen durch den evtl. 

erfolgenden Verlust bislang planungsrechtlich geschützter Einzelbäume. 

 

Kleinklimatische Auswirkungen könnten allerdings durch Bepflanzungsmaßnahmen (in den Rand-

bereichen von Stellplätzen) reduziert werden. Gegebenenfalls erfolgende Artenverdrängungen können 

vsl. durch ein Ausweichen in Nachbarbereiche (Parkanlage) aufgefangen werden. 

 

Eine konkrete Eingriffsberechnung erfolgt auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
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